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Die Kunsthochschule Berlin-Weißensee veröffentlicht die vom Berliner Senat 
beschlossene Neufassung der „Verwaltungsvorschriften zur Förderung hochbegabter
Studierender – Leopold-von-Ranke-Programm“und der Richtlinien zur Durchführung 
der Verwaltungsvorschriften zur Förderung hochbegabter Studierender“. 

Die Durchführung des Programms ist der Studienstiftung des Deutschen Volkes 
übertragen. Es gelten die gleichen Auswahlkriterien. Vorschlagsberechtigt sind die 
Leiter der Schulen, an denen die Hochschulzugangsberechtigung erworben wurde, 
sowie die Professoren und Leiter der staatlichen und staatlich anerkannten 
Hochschulen. Eine Selbstbewerbung ist nicht möglich.



Verwaltu n gsvo rsch rifte n
zur Förderung hochbegabter Studierender

an Berliner Hochschulen
- Leopold von Ranke-Programm *

Vom 31. Juli 2001

WissKulr ill D

Telefcn: 90228- 3 19 oder 90228 -0, intern 9228

Auf'Crund des $6 Abs. I AZG wird bestimmt:

1. Der Senat von Berlin errichtet ein Programm zur Förde-
rung trochbegabter Studierender an Berliner Hochschulen
- Leopold von Ranke-Programm -. Das Programnr wird
von dem für die Hochschulen zuständigen Mitglied des

Senats in Zusammenarbeit mit den Berliner Hochschulen
durchgefiihrt. Die Abwicklung des Programms kann der

Studie¡rstiftung des deutschen Volkes übertragen wetden'

2. Ziel ¡les Programms ist es, Studierende mit hoher wissen-

schaftlicher oder künstlerischer Begabung geistig und

materiell zu ftirdern.

e) Im Falle sozialer Bedtirftigkeit kann den Stipendiaten
ein monatlicher Unterhaltszuschuss bis zur Höh. de,
von der Studienstiftung an ihre Stipencliaten gewährten
Förderung oder eine einnralige Sonderbeihilfe gezahlt
werden.

Die fìnanziellen Förderungsleistungen sind nicht
zurückzuzahlen.

6. Den Stipendiaten sollen Angebote zur Teilnahme an
fticherübergreifenden Veranstalt.ungen in und außerhalb
cfer Hochschule gemacht werden.

3. Gelärderf werden können

å) Deutsche irn Sinne des Grundgesetzes,

b) heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes über die
' Rechtsstellung heimatloser Ausländer irn Bundesge-

biet,

c) Asylberechtigte nach $ 68 des Asylverfahrensgesetzes,

d) Kinder solcher ausländischer Arbeitnehmcr, die im
Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes leben,

arbeiien und Steuern zahlen, sofern die Kinder das

Abitur an einer deutschen Schule abgeiegt haben'

die an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
. schule des Landes Berlin ìmmatrikuliert sind, Ausgenom-

men sind Studíerende, die bereits eine anderweitige Stu-

dienf,orderung erhalten; dies gilt jedoch nicht fi.ir die För-
derung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAft'c).

4. Die Auswahl der in das Programm aufzunehmenden Kan-
didaten.wird von den Auswahlgremien der Studienstiftung
des deutschen Volkes getroffen. Sie verfahren hierbei nach
den fiir die Studienstiftung geltenden Auswahlvorschrif-
ten. Vorschlagsberechtigt sind die Leiter der Schulen, an
denen die Hochschulzugangsberçchtigung erworben wird,
sowie die Professoren und Leite¡ aller staatlichen und
staatlich anerkannten Hochschulen im Geltungsbereich
des Hochschulrahmengesetzes,

5. Die Stipendiaten erhalten folgende Förderung:

a) Jeder Stipendiat wird von einem Wissenschaftler
seines Studienfachs, i. d. R. einem Hochschullehrer, als

Mentor fachlich betreut. Der Mentor berät ihn bei der
Planung und bei der fachlichen Durchführung des Stu-

diums.

b) Gruppen von jeweils maximal 12 Stipendiaten werden' einem Profesior als Vertrauensdozenten zugeordnet,
der <iie Aufgabe hat, sie persönlich zu betreuen und
lachübergreifende Anregungcn und Hilfen zu vermit-
teln.

c) Jeder Stipendiat erhält ein monatliches Büchergeld zur
freien Verfügung.

d) Jeder Stipendiat kann einen jährlichen Zuschuss für die
Tþilnahme an zusätzlichen Fortbildungsqeranstaltun-
gen wie Exkursionen, Sprachkurse, Sommerakademien
erhalten.

7. Die Stipendiaten kônnen in Absprache mit der Studienstif,-
tung des deutschen Volkes nach Maßgabe vorhandener
Plätze an Veranstaltungen fÌir die Stipendiaten der Stu-
dienstiftung teilnehnlen.

8. Die Förderung beginnt mit dem auf den Genehmigungsbe-
scheid folgenden Semester, frühestens jedoch .mit dem

'Monat der Studienaufnahme an der Hochschule. Sie wird
zunåchst für drei bis vier Semester ausgesprochen. Danach
erfolgt die Entscheidung über die endgültige Aufnahme.
Die Förderung endet mit dem Monat, in dem der Stipen-
diat eine erste berufsqualifltzierende Abschlussprüfung
bestanden hat, spätestens mit Ablauf der Förderungs-
höchstdauer nach $ 15 a BAIöG. Analog zu den Förde-
rungsrichtlinien des Bundesministers fìir Bildung und For-
schung für die Studienstiftung kann die Förderung aus
schwerwiegenden Gründen um bis zu zwei weitere Semes-
ter veriängert werden.

9. Die Aufr¡ahme in das Programtn kann beendet werden,
wenn der Stipendiat unrichtige Angaben über erhebliche
Tatsachen gemacht ir¿t oder Tatsachen bekannt werden,
die einer Erreichung des Förderungszweckes entgegenste-
hen.

10. Das lìir die Hochschulen zuständige Mitglied des Senats
von Berlin erlässt Richtlinien zur Regelung weiterer Ein-
zelheiten fìir diç Durchführung des Programms.

11, Alte Personen- und Funktionsbezeichnungen, die in diesen
Verwaltungsvorschriften in der männlichen Sprachform
gebracht werden, gelten auch in der entsprechenden weib-
lichen Sprachform.

12. Diese Yerwaltungsvo¡schriften treten mit Wirkung vom
L Januar 2002 in Kraft. Sie sind im Amtsblatt für Berlin
sowie in den Amtlichen Mitteiiungsblãttern der beteiligten
Hochschulen zu veröflfentlichen. Sie treten mit Wirkung
vom 31. Dezember 20il außer Kraft.



Richtlinien
zur Durchführung der Verwaltungsvorschriften

zur Förderung hochbegabter Studierender
an Berliner Hochschulen

* Leopold von Ranke-Programm -
- Vom 31. Juli 2001

WissKult III D

Telefon: 9 0228 - 3 19 oder 9 0228 - 0, intern 9228 -3 19

A. Abwicktung des Programms

l. Die Abwicklung des Programms wird in folgendem Umfang
der Studienstiftung des deutschen Volkes übertragen:

a) Auswahl der StiPendiaten,l .

b) Auswahl und Beauftragung der Vertrauensdozenten
und Mentoren im Benehmen mit den Hochschulen'

c) Berechnung und Zahlung der finanziellen Leistungen

an Stipendiaten, Vertrauensdozenten und Mentoren,

d) Angebot von fächerübergreifenden Veranstaltungen,

e) Einbeziehung der Stipendiaten in das wissenschaft-

liche Programm der Studienstiftung des deutschen Vol-

kes,

f) Entscheidung über die endgültige Aufnahme nach
Nummer 8 Satz 3 sowie über die Verlängerung der För-
derung nach Nummer 8 Satz 5 der Verwattungsvor-
schriften,

g) Entscheidung über die Beendigung der Fördérung
nach Nummer 9 der Verwaltungsvorschriften,

h) persöniiche Beratung durch Mitarbeiter der Studien-
stiftung des deutschen Volkes.

2. Die Studienstiftung des deutschen Votkes untenichtet das
ftir die Hochschulen zuständige Mitglied des Senats von
Berlin über die Abwicklung des Programms.

B. Färderung bedürftiger Stipendiat'en durch Unterhalts-' 
zuschüsse

3. Die Förderung bedürftiger Stipendiaten nach Nummer 5
Buchstabe e der Verwaltungsvorschriften erfolgt ohne
Rechtsanspruch im Rahmen der fiir diesen Zweck zur Ver-
fügung stehèu{en Haushaltsmittol.

4. Die IIöhe der Stipendien richtet sich nach'den vom
Bundosminister fìir Bildung und Forschung erlassenen
Richtlinien fìir die Vergabe von Bundesmitteln an die
Begabtenförderungswerke in ihrer jeweiligen Fassung. Die
Studienstiftung des deutschen Volkes ist berechtigt, ein
vereinfachtes Berechnungsverfahren .anzuwenden, das
verhindern soll,

a) dass Stipendiaten gegenüber Empfiingern von Ausbil-
dungsftirderung nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz schlechter gestellt werden,

b) dass die tatsächliche wirtschaftliche Lage einer Familie
nicht berücksichtigt wird oder

c) dass der Bedarfslage eines Stipendiaten nicht angemes-
sen entsprochen werden kann.

Die Ausnahmen sind jeweils schriftlich zu begründen.

5. Die Verlängerung der Förderung im Ausnahnrefall gemäß
Nummer I Satz 5 der Verwaltungsvorschriften bedarf der
Begutachtung des Vertrauensdozenten.

6. Eine weitere Förderung bei einem Vy'echsel der Fachrich-
tung ist nur in besonderen Ausnahmefällen_möglich.

7. Die Anträge auf Zahlung von Unterhaltszuschüssen sind
unmittelbar an die Studienstiftung des deutsìhen Volkes
zu richten.

C. Sonstige Leistungen

S. Jeder Stipendiai erhält ein monÀtliches Büchergeld in
Höhe von 75 Euro zur freien Verfügung.

9. Die Stud¡enstiftung des deutschen Volkes erhält für jeden
Stipendiaten einen jährliohen Pauschalzuschuss in Höhe
von 500 Euro fur die Teilnahme an Fortbildungsveranstal.
tungen wie Sprachkurse, Sornmerakademien, Exkursionen
und für jeden beteiligten Vertrauensdozenten 250 Euro.

10. Die Verlrauensdozenten erhalten für die Betreuung der Sti-
pendiaten 13 Euro je Stipendiat und Semester. '

'Ll. Die Mentoren erhalten für ihre Aufwendungen jährlich
einen Betrag von 50 Euro pro Stipendiat.

12. Stipendiaten können im Falle besonderer Bedürfltigkeit
eine einmalige Sonderbeihilfe irn Rahmen der fiir Unter-
haltszuschüsse nach Abschnitt B zur Verfïigung stehenden
Hausihltsmittel erhalten.

Ð. Kostenerstattung an die Studienstiftung des deutschen Vol-
kes

13. (t) Der Studienstiftung des deutschen Volkes werden

a) die Leistungen an die Stipendiaten, die Vertrauens-
dozenten und Mentoren,

b) der Ver,waltungsaufuand inklusive für Auswahl und
Betreuung in Höhe von I I v, H. der Leistungen an die
Stipendiaten, Vertrauensdozenten und Menioren

erstattet.

(2) Der Studienstiltung des deutschen Volkes obliegt die
Haushalts- und Wirtschaftsführung für die.durch das pro_
gramm entstehenden Einnahmen und Ausgaben nach
Maßgabe des Zuwendungsbescheides des fÌir die Hoch_
schulen zust¿indigen Mitglieds des Senats von Berlin.

E. Entscheidung über die endgültige Aufuahme

14. Der Studienstiftung des deutschen Volkes obliegT im
Zusammenwirken mit den Vertrauensdozenten die lJber-
prrifung der Förderungswürdigkeit des Stipendiaten nach
Nummer 8 Satz 3 der Verwaltungsvorschriften.

F. In-Kraft-Theten, Au0er-Kraft-teten

15. Diese Rlchtlinien treten am l. Januar2002 in K¡aft- Sie tre-
ten mit Ablauf des 31. Dezember 20ll außer K¡aft.

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen, die in diesen Richt-
linien in der männlichen Sprachform gebraucht werden, gelten auch

in der entsprechenden rveíblichen Sprachform.
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